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Amtsblatt Mv Laibacher Seitnng Nr. 135.
Freitag den 15. Juni 1866.

(!8»>—!) Nr, 28!»8,

Kundmachung
des

k. k. Hauptsteueramtes Laibach,
betreffend die Neberreichung der Hausbeschrei«
bungen und Hauszinöbekenntnisse f i i r die Heit

seit Georgi »Ofttt bishin l » t t 7 .
Zum Zwecke der Umlegung der Hauszins«

steuer für das nächstfolgende Verwaltungsjahr
1867 sind die vorgeschriebenen HauSbeschreibun'
gen und Zinsertragsbekenntnissc für die Zeit von
Georgi 1866 bis Georgi »86? auf die bis nun
üblich gewesene Art bei dem gefertigten k. k. Haupt'
steucramte innerhalb der unten festgesetzten Ter-
mine wahrend der vor- und nachmittägigen Amts-
stunden einzureichen.

. Die Herren Hauseigenthümer, Nutznießer, Ad-
ministratoren und Sequester von Gebäuden, sowie
deren Bevollmächtigte hier in der Stadt und den
Vorstädten Laibachs werden somit zur rechtzeitigen
und genauen Vollziehung der in dieser Angele-
genheit bestehenden Gesetze und Vorschriften an-
gewiesen und aufgefordert, sich bei Abfassung der
Hausbeschreibung, dann der Hauszinäbekenntnisse
genau nach der in voller Wirksamkeit bestehenden
Belehrung vom 26. Juni I82U zu benehmen,
wobei zugleich bemerkt wird, daß auch alle Hüt«
ten, Buden, Kramläden, deren Benützung oder
Vermicthung dem Eigenthümer nicht blos zeit-
weise zusteht, und bezüglich welcher diesem auch
daS Eigenthum der Grundfläche, auf der sie er«
richtet sind, zukömmt, sowie alle zu einem Hause
gehörigen vermiethcten Hofräume, Objecte der
Hauszinssteuer bilden.

Die einzubringenden Hauszins - Ertragsbe-
kenntniffe, gleichwie die denselben bcizuschließen-
dcn Hausbeschreibungen, sind vor ihrer Ueber-
reichung noch einer sorgfältigen Prüfung vorzüg-
lich in folgenden Richtungen zu unterziehen:

1. Ob in dieselben alle Hausbestandtheile
richtig aufgenommen wurden; die Hausbestand«
theile sind nämlich mit, ihrer Lage nach von zu-
unterst angefangen, fortlaufenden Zahlen, wie dies
die Belehrung vom 26. Juni ltt20 anordnet, in
den Bekenntnissen — genau übereinstimmend mit
den Beschreibungen — anzuführen.

Dle bei einem oder dem andern Hause gc<
gen das verflossene Jahr eingetretenen Aenderun«
gen müssen jedesmal in der Hausbeschreibung,
und zwar in der Rubrik „Anmerkung," nachge»
wiesen werden, und es dürfen bei jenen Häusern,
welche sich ganz oder zum Theile im Genusse
von Vaufreijahren befanden, die steuerfreien Be-
standtheile durchaus keine andere Zahlenbezeich-
nung erhalten, als jene, welche sie durch die Bau.
frcijahrcs-Bewilligung erhielten.

Das Decret, mittelst welchem eine noch gil-
tige zeitliche Zinsstcuerbefrciung bewilliget wurde,
ist jedesmal in der Colonne „Anmerkung" aufzu-
führen.

2. Ob genau diejenigen Zinsbeträge, welche
mit Berücksichtigung der etwa eingetretenen Zins
stcigerungen oder Zinsermäßigungen für jedes
der vier Quartale des IahreS 1666 bedungen
wurden und welche den Maßstab zur Bemessung
der Hauszinssteuer für das Steucrvcrwaltungs-
jahr l«67 zu bilden haben, sowohl nach ihren
vierteljährigen Theilbeträgen als in ihren ganz-
jährigen Summen aufgenommen wurden. Hiebei
wird mit Beziehung auf die §§, l 5 und 16 der
erwähnten Belehrung erinnert, daß nebst den ver-
abredeten baren Mielhzinsbetragcn auch alle aus
Anlaß der Miethe sonst noch bedungenen Leistun-
gen im Gelde, an Arbeit und Naturalien, an
Steucr- und Reparatursbciträgen u. dergl. in An-
schlag zu bringen und cinzubctcnnen sind, daß die
von den Hauscigenthümern selbst benutzten, oder
an Anverwandte, Hausverwalter, Hausmeister,
sonstige Angehörige oder Dienstlcutc überlassenen
Wohnungen — um sonst einzutretenden amtlichen
Zinswerthscrhebungen, wie solche in den Jahren

1864 und 1865 gegen mehrere Hausbesitzer be«
rcitö durchgeführt wurden, zu begegnen — mit den
Miethzinscn der übrigen Wohnungen desselben
oder der nachbarlichen Hauser in billiges Ebenmaß
zu setzen, also mit jenen Zinsbeträgen cinzubeken-
nen sind, welche für dieselben von fremden Par-
teien, abgesehen von allen Nebenrücksichten, erzielt
werden könnten, beziehungsweise früher wirklich er«
zielt wurden; endlich, daß von Seite der Haus-
besitzer oder deren Bevollmächtigten nach der Be-
stimmung des § 30 der Belehrung der gestattete
l5percentige Abschlag weder von den Zinsungen
der ln eigener Benützung stehenden, noch von je»
nen der vermietheten Wohnungen stillschweigend
veranlaßt werden darf, weil dies Sache der Zins'
erhebilngsbehördc zu bleiben hat.

3, Ob die eingestellten Zinsbeträge, wie solches
die §H 2 l , 22, 23 der Belehrung vorzeichnen,
je nach Bestand und Dauer der Miethe bezüg-
lich ihrer Richtigkeit von sämmtlichen Wohnpar-
teien eigenhändig bestätiget, oder bei des Schrei-
bens unkundigen Miethparteien durch einen Na«
mensschreiber als Zeugen unterfertiget seien, wo«
bei die Miethpartcien zugleich aufmelksam ge-
macht werden, daß im Falle der Bestätigung
einer unrichtigen Zinsangabe auch sie einer ver»
hältnißmäßigen Bestrafung unterliegen.

Zu diesem Punkte werden die Herren Haus«
eigcnthümer mit Hinweisung auf das kaiserliche
Patent vom 19. September l 8 5 7 , womit die
österreichische W ä h r u n g als der alleinige
gesetzliche Münz- und Rcchnungsfuß angeordnet
wurde, aufmerksam gemacht, daß in den Zins»
Ertragsbekenntnissen die Miethzinse in österreichi-
scher Währung einzustellen kommen.

4. Ob auch richtig alle unbewohnten und
unbenutzt stehenden Hausbestandtheilc nach Vor-
schrift der M 25 und 26 der Belehrung mit
den angemessenen ZinSwcrthsbetragcn angesetzt
seien, weil für den Fall der Fortdauer des Un-
benütztseins derselben über eingebrachte besondere
Anzeigen der Anspruch auf verhältnißmaßige Ab-
schrcibulig der vorgeschriebenen, beziehungsweise
Rückersatz der bereits eingezahlten Zinssteucrge-
bühr erwachst.

Das unterbliebene Einbekenntniß eines aus
der Vcrmiethuug von Hauöbestandtheilen bezöge«
nen Zinses ist auch dann eine als Zinsverheim-
lichung strafbare Unrichtigkeit, wenn diese ver»
mietheten Hausbestandthcile für sich allein oder
mit anderen vereint als in der eigenen Benützung
des Hauseigcnthümers angegeben und als solche
ohne Ansah seines Zinswerthes gelassen werden.

Auch müssen zufolge des hohen Gudcrnial»
Intimates vom 24. Jul i l84U, Z l8l>51, in die
Hauszinsbckenntnisse die Fcuerlöschrcquistten'Del
positorien und die Fleischbänke einbezogcn werden,
weil für die genannten Ubicationen^ wenn sie
gleich keinen reellen Zinsertrag abwerfen, doch im
Wege der Parification ein angemessenes Zinser-
trägniß ermittelt werden kann.

Am Schlüsse jenes Zinsertragbbekcnntnisses
ist die Klausel, wie solche der K. 27 der Beleh-
rung vom 26. Juni 1826 vorzeichnet, beizusetzen
und das Bekenntniß eigenhändig von dem Haus»
eigcnthümcr oder dessen bevollmächtigtem Stell-
vertreter, bei Curanden durch den Curator zu
unterfertigen.

Sind mehrere Personen Eigenthümer eines
Hauses, so ist das Bekenntniß von allen eigen»
handig zu unterschreiben und darf demselben kein
Collcclivnamc beigesetzt werden.

Jene Individuen, welche zur Verfassung,
Unterfcrtigung und Ueberreichung der Zins'Er«
tragsbekcnntmssc von Seiten der dazu Verpstich'
teten beauftragt oder ermächtigt werden, haben
eine auf diesen Act lautende Specialvollmacht
dem Bekenntnisse beizulegen, doch wird ausdrück-
lich bemerkt, daß im Falle einer in demselben
entdeckten Unrichtigkeit oder eines Gebrechens nur
die Vollmachtsgeber, das ist die Hausbesitzer
selbst oder die nach den §§. 27 und 28 der Be-
lehrung vom 26. Juni l82U zur Fassionsein-,

bringung Verpflichteten, dem Bteuerfonde verantl
wortlich und haftend bleiben.

Die Namcnsfcrtigcr der des Schreibens un-
kundigen Parteien, denen die in der Fassion aus'
gesetzten Zinsbeträge genau angegeben werden
müssen, bleiben für das beizusetzende Kreuzzeichen
verantwortlich, und es wird hier blos noch bci»
gefügt, daß zur Namensfertigung niemand auö
der Famllic oder aus der Dienerschaft des Haus'
eigenthümers verwendet werden darf.

Bei schreibensunkundigcn HauSeigenthümern
muß daS beigesetzte eigenhändige Kreuzzeichen
außer dem Namensfertiger auch noch ein zweiter
schreibenskundiger Zeuge bestätigen.

Für jedes mir einer besondern Conscriptions-
zahl oder zugleich mit mehreren dergleichen Zah«
len bezeichnete Haus, sowie für jedes andere für
sich bestehende Hauszinssteuer-Object ist ein ab-
gesondertes Zinsbckenntniß zu überreichen und cS
sind nicht die Zins-Ertragsbekenntnissc von meh«
rercn, einem Eigenthümer gehörigen Hausern mit
einander zu verbinden.

Zur Ueberreichung der eben besprochenen
Hausbeschreibungcn und Hauszins-Ertragsfassionen
sind nachstehende Termine festgesetzt worden u zw:

n) D e r i n n e r e n S t a d t :

Der 2 5, J u n i 1 8 6 6 für die Hauser Conscrip-

tions-Nr. l bis inclusive IUU;

der 26. J u n i 1 8 6 6 für die Häuser Conscrip'

tions-Nr. UM bis inclusive 2 W ;

der 2 7. J u n i » 8 6 6 für die Häuser Conscrip'
tions-Nr. 2W bis inclusive lit, I.
l>) D e r S t . Pete r ö - V orsta d t :

Der 28. J u n i 1 8 6 6 für die Häuser Conscrip-
tions-Nr. l bis inclusive jit. i .
c) D e r K a p u z i n er« V o r s t a d t :

Der 3<». I u n l , 8 6 6 für die Häuser Conscrip-
lionö'Nr. l bi6 inclusive ll«, i>

<1) D e r G r a d i s c h a - V o r s t a d t :

Der 2. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Conscrip-
tions'Nr. l bis inclusive lit. ('.

c) D e r P o l l a n a - V o r s t a d t :
Der 3. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Conscriv-

tions-Nr. l bis inclusive l i l . l<

s) D e r K a r l s t ä d t e r . V o r s t a d t :
Der 4. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Conscrip-

tions-Nr. l bis inclusive lit. (".

A) D e r V o r s t a d t H ü h n e r d o r f :
Der 5,. J u l i l 8 6 6 für die Häuser Conscrip-

lions«Nr. l bis inclusive lit. <>.
l,) D e r V o r s t a d t K r a k a u :

Der 6. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Consrip-

tions.Nr. l bis inclusive lit, (^.

i) D e r V o r s t a d t T i r n a u :

Der 7. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Consript
tions-Nr. I bis inclusive lit. I ) .
li.) F ü r den Ca r o l inen g r u n d :

Der !>. J u l i 1 8 6 6 für die Häuser Conscrip-
tions-Nr. I bis inclusive 54.
Einfache Erklärungen, daß sich der Stand

der Micthzinse seit dem vorigen Jahre nicht ge-
ändert habe, werden nicht angenommen.

Wer die angegebenen Fristen zur Ueberrei»
reichung der Hausbeschreibungen und der Zins«
Ertragsbckenntnisse nicht zuhält, verfällt in die
mit §. 2U der Belehrung für die Hauseigenthü-
mcr vorgeschriebene Behandlung.

Die besprochenen ZinS-EltragLbekcnntnisse
sollten in der Regel von den Hauseigenthümcrn
persönlich überreicht werden, jedoch will man da«
von gegen dem abgehen, daß die respective»
Herren Hausbesitzer zur Ueberreichung derselben
nur solche Individuen abordnen werden, welche
zur Behebung allfälligcr Anstände eine entsprechende
Aufklärung zu geben oder eine Belehrung aufzu-
fassen im Stande sind.

Laibach, am I I. Juni 1866.

O. k. Hauptsteueramt,


